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Finanzausgleichsgesetz 2017

Am 7. November 2016 haben sich die Finanzausgleichs‐

partner auf ein Paktum über den Finanzausgleich ab dem 

Jahr 2017 geeinigt. Zwischenzeitlich liegt auch die 

Regierungsvorlage zum Finanzausgleichsgesetz 2017 vor; 

die Beschlussfassung im Nationalrat wird voraussichtlich 

im Dezember erfolgen.

Wie im Merkblatt Oktober bereits ausgeführt, wird die 

gemeindeweise Verteilung der Ertragsanteile auf 

Landesebene teilweise neu geregelt. Dabei kommen 

folgende Kriterien zur Anwendung:

•  Gemeinden über 10.000 Einwohner erhalten jährlich 

  je Einwohner folgende Beträge:

10.000 – 20.000 EW EUR 129,93

20.001 – 50.000 EW EUR 129,93

über 50.000 EW EUR 171,35

Diese Beträge werden jährlich valorisiert. Wobei 

die erste Valorisierung 2017 durchgeführt wird 

und sich somit die angeführten Kopfquoten noch 

geringfügig ändern können.

• Gemeinden bis 10.000 Einwohner erhalten EUR 0,90 

   je Nächtigung gemäß der Nächtigungsstatistik des
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zweitvorangegangenen Jahres. Für die ersten 

 1.000 Nächtigungen steht kein Anteil zu.

• Die restlichen Ertragsanteile werden nach dem 

    abgestuften Bevölkerungsschlüssel auf die   

         Gemeinden verteilt.

•  Zum Ausgleich von zu großen Verlusten aufgrund 

    der geänderten Verteilungsschlüssel erhalten 

    Gemeinden, deren Ertragsanteile je Einwohner 

    sich gegenüber dem Vorjahr unterhalb eines 

     Mindestniveaus entwickeln, einen Aufstockungs‐

      betrag.

Gleichzeitig entfallen ab dem Jahr 2017 die bisher 

bekannten Verteilungskriterien Bedarfsausgleich, 

Getränkesteuerausgleich, Werbeabgabe/Werbesteuern‐

ausgleich und die Vorausanteile gemäß § 11 Abs. 7a und 

8 FAG 2008. 

Es wird empfohlen, den in der Gemeindeanwendung im 

Portal Tirol veröffentlichten Betrag am Ansatz 9250+8591 

als Ertragsanteile 2017 zu veranschlagen. Die monatliche 

Überweisung der Ertragsanteile wird künftig früher, 

nämlich zum 23. des Monats erfolgen. 
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Geplant ist, dass die Abt. Gemeinden die Ertragsanteile 

bei der Monatsabrechnung wieder getrennt nach den 

angeführten Verteilungsschlüsseln ausweisen wird.

Zusätzlich werden den Gemeinden im Wege von 

Kostenersätzen, Finanzzuweisungen und Zuschüssen noch 

Mittel für den Aufwand von Migration und Integration, für 

einen Strukturfonds, für Eisenbahnkreuzungen auf 

Gemeindestraßen und für den Finanzkraftausgleich zur 

Verfügung gestellt werden.

Da in diesen Bereichen aber noch nicht alle Details 

bekannt sind, erfolgen nähere Informationen dazu und zu 

weiteren Bereichen des neuen Finanzausgleichs 2017 in 

einem der nächsten Merkblätter.

Abteilung Soziales

a) Hoheitlicher Beitrag nach dem Tiroler 

Mindestsicherungsgesetz – Ansatz 4110‐7511

b) Privatrechtlicher Beitrag nach dem Tiroler 

Mindestsicherungsgesetz – Ansatz 4110‐7513

c) Privatrechtlicher Beitrag (TMSG) – Mobile Dienste – 

Ansatz 4110‐7513

d) Beitrag nach dem Tiroler Rehabilitationsgesetz – 

Ansatz 4130‐7510

e) Beitrag Tiroler Grundversorgungsgesetz 

(Flüchtlingshilfe) – Ansatz 4260‐7510

f) Zweckzuschuss laut Pflegefondsgesetz – Ansatz 

9450+8610

g) Zuwendung des Landes für Grundsicherung 

(Strafgeldeinnahmen) – Ansatz 4110+8611

Die Abteilung Soziales hat auf Basis des Landesvoranschlages folgende Gemeindebeiträge bekanntgegeben:

Zum erstmals angeführten Beitrag nach dem Tiroler 

Grundversorgungsgesetz wird angemerkt, dass die Gemeinde‐

beiträge bisher mit den Strafgeldeinnahmen gegenverrechnet 

und deshalb nicht von den Gemeinden in den Voranschlag 

aufgenommen wurden. 

Entsprechend den Bestimmungen der VRV sind Einnahmen 

und Ausgaben ungekürzt mit dem Gesamtbetrag zu 

veranschlagen (Bruttoveranschlagung). Dementsprechend 

sind auch die Anteile an den Strafgeldern nunmehr ungekürzt 

dargestellt.
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Beitrag nach dem Tiroler Kinder‐ und Jugendhilfegesetz – Ansatz 4390‐7510

Aufgrund der von der Abteilung Kinder‐ und Jugendhilfe übermittelten Berechnungsgrundlagen ergeben sich 

bezirksweise folgende Beträge:

Aufgrund der späten Einigung zum Finanzausgleich 2017 

war es nicht mehr möglich, notwendige Anpassungen von 

Landesgesetzen und internen Richtlinien zeitgerecht 

durchzuführen. Diese Änderungen bzw. die Neufassung 

von Richtlinien werden im Laufe des Jahres 2017 

nachgeholt werden. 

Leider können deshalb auch keine gesicherten Aussagen

zur Höhe der zu erwartenden Finanzzuweisungen und von 

Zuschüssen getroffen werden. Trotz dieser 

Unwägbarkeiten werden die Gemeinden ersucht, einen 

ausgeglichenen Haushaltsplan zu erstellen. 

Es wird notwendig sein, auf die Entwicklung der 

Einnahmen und Ausgaben im kommenden Jahr ein 

besonderes Augenmerk zu richten.



 4 M E R K B L A T T  F Ü R  D I E  G E M E I N D E N  T I R O L S N O V E M B E R  2016

48. 

Musterverordnung für Gebühren‐ bzw. Indexanpassungen

Mit nachstehender Musterverordnung für Gebühren‐ bzw. 

Indexanpassungen soll kurz und übersichtlich dargestellt 

werden, welche Gebührenansätze in welcher 

Gebührenordnung geändert wurden. 

Die Verordnung kann in dieser Form im Gemeinderat 

beschlossen und anschließend nach § 60 TGO 

kundgemacht werden. So wird sichergestellt, dass die 

Gebührenansätze für die Gemeindebürger nach‐

vollziehbar geändert werden und bei entsprechender 

Kundmachung auch verbindlich in Geltung stehen. 

„Aufgrund des § 15 Abs. 3 Z 2 und 4 des 

Finanzausgleichsgesetzes 2008, BGBl. I Nr. 103/2007, des 

§ 1 des Tiroler Abfallgebührengesetzes, LGBl. Nr. 

36/1991, des § 1 des Tiroler Hundesteuergesetzes, LGBl. 

Nr. 3/1980, der § 7, 13 und 19 des Tiroler 

Verkehrsaufschließungsabgabengesetzes 2011, LGBl. Nr. 

58 sowie des § 1 Abs. 1 des Tiroler 

Gebrauchsabgabegesetzes, LGBl. Nr. 78/1992, in der 

jeweils geltenden Fassung, wird durch den Gemeinderat 

der Gemeinde [Gemeindename] verordnet:

Artikel I

Die Kanalgebührenordnung der Gemeinde 

[Gemeindename], kundgemacht am [Datum] (genau 

bezeichnen, allfällige Änderungen anführen: zuletzt 

geändert durch den Gemeinderatsbeschluss vom 

[Datum]), wird aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses 

vom [Datum] geändert wie folgt:

1. Die Anschlussgebühr nach § X Abs. x [genaue 

Verordnungsbestimmung] beträgt Euro x,xx je m³ der 

Bemessungsgrundlage. Die Mindestanschlussgebühr nach 

§ X Abs. x [genaue Verordnungsbestimmung] beträgt 

Euro x,xx.

2. Die Benützungsgebühr nach § X Abs. x [genaue 

Verordnungsbestimmung] beträgt Euro x,xx je m³ 

Wasserverbrauch.

Artikel II

Die Wasserleitungsgebührenverordnung der Gemeinde 

[Gemeindename], kundgemacht am [Datum] (genau 

bezeichnen, allfällige Änderungen anführen: zuletzt 

geändert durch den Gemeinderatsbeschluss vom

[Datum]), wird aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses 

vom [Datum] geändert wie folgt:

1. Die Anschlussgebühr nach § X Abs. x beträgt Euro x,xx 

je m³ der Bemessungsgrundlage. Die Mindestanschluss‐

gebühr nach § X Abs. x [genaue Verordnungsbestimmung] 

beträgt Euro x,xx.

2. Die Wasserbenützungsgebühr nach § X Abs. x [genaue 

Verordnungsbestimmung] beträgt Euro x,xx je m³ 

Wasserverbrauch.

Artikel III

Die Abfallgebührenverordnung der Gemeinde 

[Gemeindename], kundgemacht am [Datum] (genau 

bezeichnen, allfällige Änderungen anführen: zuletzt 

geändert durch den Gemeinderatsbeschluss vom 

[Datum]), wird aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses 

vom [Datum] geändert wie folgt:

1. Die Grundgebühr nach § X Abs. x [genaue 

Verordnungsbestimmung] beträgt jährlich:

für einen Haushalt mit einer Person Euro ....

für einen Haushalt mit zwei Personen Euro ....

etc. [Wortlaut wie im bisher in Geltung stehenden 

Verordnungstext]

2. Für die weitere Gebühr nach § X Abs. x [genaue 

Verordnungsbestimmung] gelten nachstehende 

Gebührensätze:

Für die Ablieferung und Entleerung:

eines x Liter Müllsackes Euro ....

eines x Liter Müllbehälters Euro ....

etc. [Wortlaut wie im bisher in Geltung stehenden 

Verordnungstext]

Für die Anlieferung bzw. Entsorgung:

von Grünabfällen (Rasenabfällen) am Kompostplatz 

pro m³ Euro ....

von Strauch‐ und Baumschnitt am Kompostplatz

pro m³ Euro ....

von Sperrmüll in der Wertstoffsammelstelle 

pro m³ Euro ....

etc. [Wortlaut wie im bisher in Geltung stehenden 

Verordnungstext]
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Artikel IV

Die Hundesteuerverordnung der Gemeinde 

[Gemeindename], kundgemacht am [Datum] (genau 

bezeichnen, allfällige Änderungen anführen: zuletzt 

geändert durch den Gemeinderatsbeschluss vom 

[Datum]), wird aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses 

vom [Datum] geändert wie folgt:

1. Die Höhe der Steuer für einen Hund nach § X Abs. x 

[genaue Verordnungsbestimmung] beträgt Euro x,xx. 

(Hinweis: Höchstausmaß von Euro 45,‐‐ jährlich je Hund 

beachten – diesen Klammerausdruck entfernen)

2. Der Mehrbetrag für das Halten von mehreren Hunden 

nach § X Abs. x [genaue Verordnungsbestimmung] beträgt 

Euro x,xx.

3. Der erhöhte Steuersatz nach § X Abs. x beträgt Euro ....

3. Der verminderte Steuersatz nach § X Abs. x beträgt Euro..

Artikel V

Die Verordnung über die Erhebung eines 

Erschließungsbeitrages der Gemeinde [Gemeindename], 

kundgemacht am [Datum] (genau bezeichnen, allfällige 

Änderungen anführen: zuletzt geändert durch den 

Gemeinderatsbeschluss vom [Datum]), wird aufgrund des 

Gemeinderatsbeschlusses vom [Datum] geändert wie 

folgt:

1. Der Erschließungsbeitrag nach § X Abs. x [genaue 

Verordnungsbestimmung] wird mit X v.H. festgesetzt. 

Artikel VI

Die Verordnung über die Erhebung eines vorgezogenen 

Erschließungsbeitrages der Gemeinde [Gemeindename], 

kundgemacht am [Datum] (genau bezeichnen, allfällige 

Änderungen anführen: zuletzt geändert durch den 

Gemeinderatsbeschluss vom [Datum]), wird aufgrund des 

Gemeinderatsbeschlusses vom [Datum] geändert wie 

folgt:

2. Der vorgezogene Erschließungsbeitrag nach § X Abs. x 

[genaue Verordnungsbestimmung] wird mit X v.H. 

festgesetzt. 

Artikel VII

Die Verordnung über die Erhebung eines 

Gehsteigbeitrages der Gemeinde [Gemeindename], 

kundgemacht am [Datum] (genau bezeichnen, allfällige 

Änderungen anführen: zuletzt geändert durch den 

Gemeinderatsbeschluss vom [Datum]), wird aufgrund des 

Gemeinderatsbeschlusses vom [Datum] geändert wie 

folgt:

1. Der Gehsteigbeitragssatz nach § X Abs. x [genaue 

Verordnungsbestimmung] wird mit X v.H. festgesetzt. 

Artikel VIII

Die Verordnung über die Erhebung einer 

Gebrauchsabgabe der Gemeinde [Gemeindename], 

kundgemacht am [Datum] (genau bezeichnen, allfällige 

Änderungen anführen: zuletzt geändert durch den 

Gemeinderatsbeschluss vom [Datum]), wird aufgrund des 

Gemeinderatsbeschlusses vom [Datum] geändert wie 

folgt:

1. Die Gebrauchsabgabe nach § X Abs. x [genaue 

Verordnungsbestimmung] wird mit X v.H. festgesetzt. 

Artikel IX

Die Friedhofsgebührenverordnung der Gemeinde 

[Gemeindename], kundgemacht am [Datum] (genau 

bezeichnen, allfällige Änderungen anführen: zuletzt 

geändert durch den Gemeinderatsbeschluss vom 

[Datum]), wird aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses 

vom [Datum] geändert wie folgt:

1. Die Grabbenützungsgebühr nach § X Abs. x [genaue 

Verordnungsbestimmung] beträgt:

Einzelgrab Euro ….

Doppelgrab  Euro…. 

etc. [Wortlaut wie im bisher in Geltung stehenden 

Verordnungstext]

2. Die Graberrichtungsgebühr nach § X Abs. x [genaue 

Verordnungsbestimmung] beträgt:

Einzelgrab Euro ….

Doppelgrab  Euro …. 

etc. [Wortlaut wie im bisher in Geltung stehenden 

Verordnungstext]

Artikel X

Diese Verordnung tritt mit [Datum] (Tag in der Zukunft) 

in Kraft.

Für den Gemeinderat:

Der Bürgermeister“
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Die Promulgationsklausel enthält bereits sämtliche für die 

angeführten Artikel maßgeblichen Rechtsgrundlagen, die 

jeweiligen Artikel können ausgenommen von dem über 

das Inkrafttreten (Artikel X im Muster) nach Bedarf 

belassen oder gelöscht werden.

In jedem Artikel ist das Datum einzufüllen, an dem die 

jeweilige Verordnung zuletzt im Volltext kundgemacht 

wurde, dann ist die letzte Änderung dieser Verordnung 

anzuführen, sofern es eine solche gibt sowie das Datum 

des jeweiligen Gemeinderatsbeschlusses, der zur 

gegenständlichen Änderung der Gebührenansätze führt. 

Wenn es zwischenzeitlich keine die Verordnung 

ändernden Gemeinderatsbeschlüsse gab, ist der 

Klammerausdruck über allfällige Änderungen zu 

entfernen.  Unter Bezugnahme auf den genauen 

Paragraphen und Absatz (allenfalls auch lit.) in der 

Verordnung, in dem der zu ändernde Betrag bisher 

ausgeschrieben ist, ist ein neuer Betrag festzulegen. 

Abschließend wird auf die Verpflichtung nach § 60 Abs. 4 

TGO hingewiesen, Verordnungen in ihrer jeweils 

geltenden Fassung im Gemeindeamt zur öffentlichen 

Einsichtnahme während der für den Parteienverkehr 

bestimmten Amtsstunden bereit zu halten. Eine Änderung 

der Ansätze durch Beschluss eines geänderten Volltextes 

einer Verordnung und dessen anschließender 

Kundmachung ist natürlich weiterhin möglich. 

Weiters wird auch darauf hingewiesen, dass die 

Gemeinden die im eigenen Wirkungsbereich der 

Gemeinde erlassenen Verordnungen nach § 122 TGO 

der Landesregierung zur Verordnungsprüfung 

vorzulegen haben.
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49. 

Abgabenertragsanteile der Gemeinden November 2016
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50. 

Abgabenertragsanteile der Gemeinden Jänner bis November 2016
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VERBRAUCHERPREISINDEX
FÜR SEPTEMBER 2016

(endgültiges Ergebnis)

Index der Verbraucherpreise 2015

Basis: Durchschnitt 2015 = 100

Index der Verbraucherpreise 2010

Basis: Durchschnitt 2010 = 100

Index der Verbraucherpreise 2005

Basis: Durchschnitt 2005 = 100

Index der Verbraucherpreise 2000

Basis: Durchschnitt 2000 = 100

Index der Verbraucherpreise 96

Basis: Durchschnitt 1996 = 100

Index der Verbraucherpreise 86

Basis: Durchschnitt 1986 = 100

Index der Verbraucherpreise 76

Basis: Durchschnitt 1976 = 100

Index der Verbraucherpreise 66

Basis: Durchschnitt 1966 = 100

Index der Verbraucherpreise I

Basis: Durchschnitt 1958 = 100

Index der Verbraucherpreise II

Basis: Durchschnitt 1958 = 100

September 2016 

(endgültig)

101,2

112,0

122,7

135,6

142,7

186,6

290,0

509,0

648,6

650,7

August 2016 

(endgültig)

100,5

111,3

121,8

134,7

141,7

185,3

288,0

505,5

644,1

646,2

Der Index der Verbraucherpreise 2015 (Basis: Jahresdurchschnitt 2015 = 100) für den 

Kalendermonat September 2016 beträgt  101,2 (endgültige Zahl) und ist somit gegenüber dem 

Stand für August 2016 um 0,7 % gestiegen (August 2016 gegenüber Juli 2016 - 0,2 %). 

Gegenüber September 2016 ergibt sich eine Steigerung um  0,9 %  (August 2016/2015  + 0,6 %).
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